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andeskirchenamt Hannover 

43110 III 9, 28   Hannover, den     1.06.2017 
 

 

 

nicht amtliche Neufassung mit späteren Änderungen 

 

 

Rechtsverordnung für die kirchliche 

Bau-, Kunst- und Denkmalpflege 

(RechtsVOBau) 

Vom  15. Dezember 2006 

(Kirchl. Amtsbl. S. 219), geändert durch 

Rechtsverordnung vom 6. September 2016 

(Kirchl. Amtsbl. S. 95) 

 

 Durchführungsbestimmungen zur 

Rechtsverordnung für die kirchliche 

Bau-, Kunst- und Denkmalpflege 

(DBBau): 

Vom 15. Dezember 2006 
(Kirchl. Amtsbl. S. 222), zuletzt geändert 
durch die Änderung der Durchführungsbe-

stimmungen vom 6. September 2016 
(Kirchl. Amtsbl. S. 96)  

 

   

§ 1 
Anwendungs- und Geltungsbereich 

 

 § 1 
(zu § 1 RechtsVOBau) 

(1) Diese in dieser Rechtsverordnung enthal-
tenen Regelungen für Kirchengemeinden 
gelten auch für andere kirchliche Körper-
schaften entsprechend, soweit diese 
selbst kirchliche Gebäude oder Räume 
unterhalten. 

(2) Diese Rechtsverordnung gilt für die Bau-, 
Kunst- und Denkmalpflege an und in 
kirchlichen Gebäuden und Räumen. 

(3) Kirchliche Gebäude und Räume sind Ge-
bäude und Räume, die im Eigentum einer 
kirchlichen Körperschaft stehen. Dassel-
be gilt für Gebäude und Räume, an de-
nen zugunsten einer kirchlichen Körper-
schaft ein Nutzungsrecht besteht, wenn 
der kirchlichen Körperschaft durch die 
der Nutzung zugrunde liegenden Verein-
barungen Aufgaben der Baupflege über-
tragen werden. Artikel 20 des Vertrages 
der evangelischen Landeskirchen in Nie-
dersachsen mit dem Lande Niedersach-
sen und anderweitige vertragliche Ver-
pflichtungen bleiben unberührt. 

(4) Die Bestimmungen für kirchliche Gebäu-
de und Räume gelten für sonstige bauli-
che Anlagen der kirchlichen Körperschaf-
ten entsprechend.   

                                   

 (1) Die Baupflege umfasst die Bauunterhal-
tung und die Durchführung von Bau-
maßnahmen. 

(2) Gebäude sind selbständig benutzbare, 
überdachte bauliche Anlagen, die von 
Menschen betreten werden können und 
geeignet oder bestimmt sind, dem 
Schutz von Menschen, Tieren oder Sa-
chen zu dienen. 

(3) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdbo-
den verbundene oder auf ihm ruhende, 
aus Baustoffen und Bauteilen herge-
stellte Anlagen. 

(4) Bei Gebäuden und Räumen, die nicht im 
Eigentum einer kirchlichen Körperschaft 
stehen, sind die denkmalschutz-
rechtlichen Bestimmungen des jeweils 
zuständigen Bundeslandes zu beachten. 
 

§ 2  § 2 
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Kirchliche öffentliche Sachen (zu § 2 RechtsVOBau) 
Kirchliche Gebäude und Räume, die un-
mittelbar kirchlichen Zwecken dienen, wer-
den nach Maßgabe ihrer Widmung als öffent-
liche Sachen geschützt. Sie stehen im Ge-
mein-, Anstalts- oder Verwaltungsgebrauch.  

 (1) Die Landeskirche und ihre Körper-
schaften besitzen nach Artikel 140 des 
Grundgesetzes i.V.m. Artikel 137 Abs. 5 
der Weimarer Reichsverfassung die Be-
fugnis, die genannten Gebäude und 
Räume mit Wirkung für die staatliche 
Rechtsordnung zu öffentlichen Sachen 
zu widmen. Mit der Widmung zur kirch-
lichen öffentlichen Sache ist ein beson-
derer Schutz innerhalb des staatlichen 
Rechtsverkehrs verbunden. 

(2) Kirchliche öffentliche Sachen im Ge-
meingebrauch sind die gottesdienstli-
chen Gebäude und Räume. Als wesent-
liche Bestandteile eines gottesdienstli-
chen Gebäudes oder Raumes haben 
auch Altäre, Taufbecken, fest eingebau-
te Kirchenbänke, fest eingebaute Orgeln 
und Kirchenglocken an dem besonderen 
Schutz kirchlicher öffentlicher Sachen 
teil. 

(3) Gottesdienstliche Gebäude sind freiste-
hende Kirchen, Kapellen und Glocken-
türme. Gottesdienstliche Räume sind 
Räume innerhalb eines anderen Zwe-
cken dienenden Gebäudes, die ganz o-
der überwiegend für die Abhaltung von 
Gottesdiensten genutzt werden. 

(4) Kirchliche öffentliche Sachen im An-
staltsgebrauch sind die Gemeinde-
häuser, die Gebäude auf kirchlichen 
Friedhöfen und die Gebäude und Räume 
kirchlicher Kindergärten sowie die Ge-
bäude und Räume von Beratungs-
stellen, Diakoniestationen, Alten- und 
Pflegeheimen und anderen diakonischen 
Einrichtungen, soweit sie in der Träger-
schaft einer kirchlichen Körperschaft 
stehen. Kirchliche öffentliche Sachen im 
Anstaltsgebrauch sind ferner die Ge-
bäude und Räume kirchlicher Archive, 
Museen, Bibliotheken und Tagungsstät-
ten sowie von kirchlichen Einrichtungen 
der Aus- und Fortbildung und die Ge-
bäude der Evangelischen Akademie Loc-
cum. 

(5) Kirchliche öffentliche Sachen im Verwal-
tungsgebrauch sind die Abendmahls- 
und Taufgeräte, die kirchlichen Verwal-
tungsgebäude und die Amtsräume der 
Pfarrhäuser. 

 
§ 3 

Widmung und Entwidmung 
 § 3 

(zu § 3 RechtsVOBau) 
(1) Gebäude, Räume oder Gegenstände 

werden durch die Einweihung zu kirch-
lichen öffentlichen Sachen gewidmet, 

 Einweihungshandlungen sind nach Band IV 
der Agende für Ev.-luth. Kirchen und Ge-
meinden vorzunehmen. 
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soweit eine Einweihung im landes-
kirchlichen Agendenrecht vorgesehen ist. 
Im übrigen werden Gebäude, Räume    
oder Gegenstände durch die Indienststel-
lung gewidmet. 

(2) Kirchliche öffentliche Sachen werden 
durch Beschluss des zuständigen kirchli-
chen Vertretungsorgans entwidmet, so-
weit ein solcher Beschluss im landes-
kirchlichen Recht vorgeschrieben ist. Der 
Beschluss bedarf der Genehmigung 
durch das Landeskirchenamt. Im Übrigen 
werden kirchliche öffentliche Sachen 
durch die Außerdienststellung entwid-
met. 

§  4 
Verantwortung für die Baupflege 

 § 4 
(zu § 4 RechtsVOBau) 

(1) Die Kirchengemeinden sind verpflichtet, 
ihre Gebäude in einem ordnungsgemä-
ßen baulichen Zustand zu erhalten und 
auftretende Mängel unverzüglich zu be-
seitigen. Sie sind dafür verantwortlich, 
dass sich ihre Gebäude in einem dem öf-
fentlichen Baurecht entsprechenden Zu-
stand befinden. 

(2) Der Erhaltung von Baudenkmalen haben 
die Kirchengemeinden ihre besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. 

(3) Das Landeskirchenamt kann Richtlinien 
für die Baupflege erlassen. 

 (1) Für die Finanzierung ihrer Aufgaben im 
Bereich der Baupflege erhalten die Kir-
chengemeinden nach dem landeskirchli-
chen Zuweisungsrecht Zuweisungen des 
Kirchenkreises oder der Landeskirche. 

(2) Gebäude, die nicht für die allgemeine 
kirchliche Arbeit erforderlich sind, müs-
sen so bewirtschaftet werden, dass die 
Ausgaben für die Baupflege einschließ-
lich angemessener Rücklagen aus den 
Einnahmen des Gebäudes aufgebracht 
werden können. 

(3) Bei der Bauunterhaltung und der 
Denkmalpflege von Gebäuden, die als 
gottesdienstliche Gebäude, Gemeinde- 
oder Pfarrhäuser genutzt werden, wer-
den die Kirchengemeinden kostenlos 
durch das zuständige Amt für Bau- und 
Kunstpflege beraten.  

(4) Soweit keine kostenlose Beratung nach 
Absatz 3 erfolgt, kann das zuständige 
Amt für Bau- und Kunstpflege die Bera-
tung bei der Bauunterhaltung und 
Denkmalpflege gegen Entgelt überneh-
men. 

(5) Die Beratung durch das zuständige Amt 
für Bau- und Kunstpflege lässt die Ver-
antwortung der Kirchengemeinden für 
die Bau- und Denkmalpflege unberührt. 

(6) Abendmahls- und Taufgeräte und die 
Ausstattungsgegenstände gottesdienst-
licher Gebäude und Räume sind ausrei-
chend gegen Diebstahl zu sichern. 

(7) Ausstattungsgegenstände sind die Be-
standteile und das Zubehör eines kirch-
lichen Gebäudes oder Raumes. 

  (8) Baudenkmale sind Gebäude, Teile von 
Gebäuden und Grünanlagen, an deren 
Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, 
künstlerischen, wissenschaftlichen oder 
städtebaulichen Bedeutung ein öffentli-
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ches Interesse besteht. Baudenkmale 
sind ferner Friedhöfe und andere Grup-
pen baulicher Anlagen, die aus den ge-
nannten Gründen erhaltenswert sind, 
unabhängig davon, ob die einzelnen 
Gebäude oder baulichen Anlagen für 
sich Baudenkmale sind (denkmalpflege-
risches Ensemble). Pflanzen, Frei- und 
Wasserflächen in der Umgebung eines 
Baudenkmals und Zubehör eines Bau-
denkmals gelten als Teile des Bau-
denkmals, wenn sie mit diesem eine 
Einheit bilden, die aus den genannten 
Gründen erhaltenswert ist. Ob ein Bau-
denkmal vorliegt, entscheidet das Lan-
deskirchenamt. 

§ 5 
Baubegehungen 

 § 5 

(zu § 5 RechtsVOBau) 
(1) Die Kirchengemeinden sind verpflichtet, 

jährlich einmal eine Begehung ihrer Ge-
bäude und sonstigen baulichen Anlagen 
durchzuführen. Die jährliche Baubege-
hung entfällt, wenn in demselben Jahr 
eine Baubegehung nach Absatz 2 statt-
findet. 

(2) Alle drei Jahre ist die Baubegehung durch 
das zuständige Amt für Bau- und Kunst-
pflege oder eine fachkundige Person vor-
zunehmen. 

 (1) Die Durchführung der Baubegehung 
nach § 5 Abs.1 RechtsVOBau obliegt 
dem Kirchenvorstand. Der oder die 
Baubeauftragte ist zu beteiligen. Die 
Durchführung der Baubegehung kann 
dem oder der Baubeauftragten ganz 
oder teilweise übertragen werden. 

(2) Die Durchführung der Baubegehung 
nach § 5 Abs. 2 RechtsVOBau obliegt 
dem zuständigen Amt für Bau- und 
Kunstpflege, soweit dieses für die Bera-
tung in Angelegenheiten der Bauunter-
haltung und der Denkmalpflege zustän-
dig ist. Die Baubegehung soll auch bei 
den übrigen kirchlichen Gebäuden dem 
Amt für Bau- und Kunstpflege übertra-
gen werden, das seine Leistungen inso-
weit aber in der Regel nur gegen Ent-
gelt erbringen kann. 

(3) Über das Ergebnis der Baubegehungen 
ist für jedes Gebäude ein Bericht zu er-
stellen, der zu den Akten der Kirchen-
gemeinde und des Baubeauftragten o-
der der Baubeauftragten zu nehmen ist. 
Der Bericht über die Begehung nach § 5 
Abs. 1 RechtsVOBau ist zusätzlich dem 
zuständigen Amt für Bau- und Kunst-
pflege, der Bericht über die Begehung 
nach § 5 Abs. 2 RechtsVOBau ist zu-
sätzlich dem Kirchenkreisvorstand vor-
zulegen. 

(4) Bei der Baubegehung nach § 5 Abs. 2 
RechtsVOBau sollen auch Vorschläge für 
energieeinsparende Maßnahmen unter-
breitet werden. 

(6) Fachkundige Personen sind Personen, 
die über einen Hochschul- oder Fach-
hochschulabschluss in den Fachrichtun-
gen Architektur oder Bauingenieurwesen 
oder über einen Abschluss als staatlich 
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geprüfter Techniker oder staatlich ge-
prüfte Technikerin der Fachrichtung 
Bautechnik verfügen. 

§ 6 
Begriff der Baumaßnahme 

 § 6 
(zu § 6 RechtsVOBau) 

Baumaßnahmen sind der Neubau, die Erwei-
terung, der Abbruch, die Änderung, die In-
standsetzung und die Modernisierung kirchli-
cher Gebäude sowie die Restaurierung von 
Ausstattungsgegenständen. 

 (1) Neubau ist die Neuerrichtung eines 
kirchlichen Gebäudes einschließlich des 
Wiederaufbaus eines zerstörten Gebäu-
des. 

(2) Erweiterung ist die Ergänzung eines 
vorhandenen kirchlichen Gebäudes, z.B. 
durch Aufstockung oder Anbau. Eine 
Erweiterung gilt als Neubau im Sinne 
von § 66 Abs. 1 S. 1 Nr. 13 KGO. 

(3) Abbruch ist die teilweise oder vollstän-
dige Beseitigung eines Gebäudes. Ein 
Abbruch liegt auch dann vor, wenn ein 
Gebäude von seinem Platz in der Ab-
sicht entfernt wird, es anderswo wieder 
aufzustellen. 

(4) Änderung ist jede Baumaßnahme, bei 
der ein vorhandenes Gebäude oder 
Grundstück umgestaltet wird. Eine Ver-
änderung im Sinne von § 66 Abs. 1 S. 1 
Nr. 15 KGO steht der Änderung gleich. 
Eine Änderung liegt auch dann vor, 
wenn 

1.  das äußere Erscheinungsbild eines 
Gebäudes verändert wird (z.B. durch 
Änderungen des Verputzes, der 
Farbgebung, der Schornsteinführung 
oder durch Veränderung von Fens-
tern und ihrer Verglasung), 

2. in oder an kirchlichen Gebäuden oder 
auf kirchlichen Grundstücken archäo-
logische Untersuchungen durchge-
führt werden, 

3. die Außenanlagen eines kirchlichen 
Grundstücks umgestaltet werden, 

4. die Ausmalung eines gottesdienst-
lichen Gebäudes oder Raumes er-
neuert oder verändert wird, 

5. in einem gottesdienstlichen Gebäude 
oder Raum Heizungs- oder Beleuch-
tungsanlagen verändert werden, 

6. in gottesdienstlichen Gebäuden das 
Gestühl auf Dauer verändert oder 
entfernt wird, 

7. in einem gottesdienstlichen Gebäude 
Ausstattungsgegenstände nicht nur 
vorübergehend entfernt, neue aufge-
stellt oder der Standort vorhandener 
Ausstattungsgegenstände verändert 
wird, 

8. die Akustik eines gottesdienstlichen 
Gebäudes z.B. durch eine veränderte 
Deckenverkleidung beeinträchtigt 
wird. 
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  (5) Instandsetzung ist eine Baumaßnahme, 
bei der Gebäude oder einzelne Bauteile 
wieder hergestellt werden. 

(6) Modernisierung ist eine Baumaßnahme 
zur nachhaltigen Erhöhung des Ge-
brauchswertes eines Gebäudes, soweit 
es sich nicht um eine Erweiterung, eine 
Änderung oder eine Instandsetzung 
handelt. 

(7) Restaurierung ist die Änderung ein-
schließlich der Instandsetzung von Aus-
stattungsgegenständen, die ge-
schichtlichen, Kunst- oder Denkmals-
wert besitzen. Das ist immer dann der 
Fall, wenn Ausstattungsgegenstände 
aus geschichtlichen, künstlerischen oder 
wissenschaftlichen Gründen erhaltens-
wert sind. Ob diese Voraussetzungen 
vorliegen, entscheidet das Landes-
kirchenamt. 

§ 7 
Verantwortung der Kirchengemein-

den 
 

 § 7 

(zu § 7 RechtsVOBau) 

(1) Die Kirchengemeinden sind als Bauher-
rinnen für Baumaßnahmen verantwort-
lich. Sie entscheiden im Rahmen des 
landeskirchlichen Rechts über die Art und 
Weise ihrer Durchführung. 

(2) Die Betreuung einer Baumaßnahme kön-
nen die Kirchengemeinden dem zustän-
digen Amt für Bau- und Kunstpflege, ei-
nem Technischen Mitarbeiter oder einer 
Technischen Mitarbeiterin des Kirchen-
kreises oder durch schriftlichen Auftrag 
einem Architekten oder einer Architektin 
übertragen. 

 (1) Die Betreuung einer Baumaßnahme ist 
in der Regel dem zuständigen Amt für 
Bau- und Kunstpflege zu übertragen, 
wenn die Baumaßnahme gottesdienstli-
che Gebäude betrifft und es sich nicht 
um einen Neubau handelt. Ausnahmen 
sind nur mit Zustimmung des Landes-
kirchenamtes zulässig. 

(2) Dem zuständigen Amt für Bau- und 
Kunstpflege obliegen ferner die Vorbe-
reitung, Planung, Überwachung und Be-
treuung der Restaurierung von Ausstat-
tungsgegenständen. Der Kunstreferent 
oder die Kunstreferentin des Landeskir-
chenamtes kann eine Restaurierung 
ganz oder teilweise an sich ziehen. 

(3) Das zuständige Amt für Bau- und 
Kunstpflege kann die Betreuung von 
Baumaßnahmen an Pfarr- oder Gemein-
dehäusern übernehmen, soweit es sich 
nicht um Neubauten handelt. 

(4) Die Betreuung von Neubauten und von 
Baumaßnahmen an allen anderen Ge-
bäuden als den in den Absätzen 1 und 3 
genannten soll einem Architekten oder 
einer Architektin oder einem Techni-
schen Mitarbeiter oder einer Techni-
schen Mitarbeiterin des Kirchenkreises 
übertragen werden, soweit die Bau-
maßnahme der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung bedarf. 

(5) Wird ein Wettbewerb ausgeschrieben, 
so bedürfen die Bedingungen dafür und 
die Zusammensetzung der Jury der Ge-
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nehmigung durch das Landeskirchen-
amt. 

  (6) Wird eine Baumaßnahme durch das zu-
ständige Amt für Bau- und Kunstpflege 
betreut, so können die Kirchengemein-
den das Amt zur selbständigen Auf-
tragsvergabe ermächtigen. 

(7) Die Betreuung einer Baumaßnahme um-
fasst die Erbringung sämtlicher Archi-
tektenleistungen. Art und Umfang mög-
licher Architektenleistungen ergeben 
sich aus der Honorarordnung für Archi-
tekten und Ingenieure (HAOI)in der je-
weils geltenden Fassung. 

(8) Im Übrigen können die Kirchen-
gemeinden bei der Durchführung einer 
Baumaßnahme nach § 64 KGO die Ver-
waltungshilfe des Kirchenam-
tes/Kirchenkreisamtes in Anspruch 
nehmen. Nach § 50a KGO können sie 
einzelne Aufgaben auf das Kirchen-
amt/Kirchenkreisamt übertragen. 

 
§ 8 

Durchführung von Baumaßnahmen 
 § 8 

(zu § 8 RechtsVOBau) 
(1) Baumaßnahmen dürfen  nur dann durch-

geführt oder fortgesetzt werden, wenn 
1. sie dem öffentlichen Baurecht ent-
sprechen, 
2. die Finanzierung gesichert ist und 
3. bei genehmigungspflichtigen Baumaß-
nahmen das zuständige Amt für Bau- 
und Kunstpflege bestätigt, dass gegen 
die Art und Weise der                                        
Durchführung der Baumaßnahme keine 
baufachlichen oder denkmalpflegerischen 
Bedenken bestehen und die kirchen- 
aufsichtliche Genehmigung erteilt ist     
oder gemäß  § 11 als erteilt gilt. 

(2) Die Bestätigung nach Absatz 1 Nr. 3 gilt 
als erteilt, wenn sich das zuständige Amt 
für Bau- und Kunstpflege nicht innerhalb 
von drei Monaten nach Eingang des An-
trages auf Erteilung der Bestätigung zu 
der Baumaßnahme schriftlich geäußert 
hat. 

(3) Macht das zuständige Amt für Bau- und 
Kunstpflege baufachliche oder denkmal-
pflegerische Bedenken geltend, so kann 
eine Baumaßnahme gleichwohl aus über-
geordneten kirchlichen Interessen ge-
nehmigt werden. 

 (1) Zum öffentlichen Baurecht gehören die 
Bauordnungen der jeweils zuständigen 
Bundesländer, die Vorschriften auf 
Grund dieser Bauordnungen, das städ-
tebauliche Planungsrecht und die sons-
tigen Vorschriften des öffentlichen 
Rechts, die Anforderungen an bauliche 
Anlagen, Bauprodukte oder Baumaß-
nahmen stellen oder die Bebaubarkeit 
von Grundstücken regeln. 

(2) Neubauten und Erweiterungen von got-
tesdienstlichen Gebäuden, Pfarrhäu-
sern, Gemeindehäusern und Verwal-
tungsgebäuden dürfen nur durchgeführt 
werden, wenn  

      1. sie für die kirchliche Arbeit zwingend 
     erforderlich sind und die entsprechen-                 
     den Räume wirtschaftlich nicht in vor-    
     handenen Gebäuden untergebracht 
     werden können oder 
      2.   es sich um Ersatzbauten für vorhan- 
     dene Gebäude handelt, die wegen eines 
     unwirtschaftlich hohen Unterhaltungs- 
     oder Betriebsaufwandes aufgegeben 
     werden  sollen. 
 
     Bei Erweiterungen müssen die entspre- 
     chenden Gebäude in einem langfristigen 
     Gebäudebedarfsplan nachgewiesen wer- 
     Den. 
 

(3) Bedarf eine Baumaßnahme der kirchen-
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aufsichtlichen Genehmigung, so darf die 
Ausschreibung erst erfolgen und dürfen 
Aufträge erst vergeben werden, wenn 
die Genehmigung vorliegt. Ausnahmen 
bedürfen der Zustimmung der zuständi-
gen Genehmigungsbehörde. 

(4) Die Bestätigung zu der baufachlichen 
oder denkmalpflegerischen Unbedenk-
lichkeit der Baumaßnahme ist vor der 
Beschlussfassung des Kirchenvorstan-
des über den Finanzierungsplan zu be-
antragen. 

§ 9 
Genehmigungsfreiheit von 

Baumaßnahmen 

 § 9 

(zu § 9 RechtsVOBau) 

Baumaßnahmen bedürfen abweichend von 
§ 66 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 12 bis 15 KGO keiner 
kirchenaufsichtlichen Genehmigung, wenn 
1. es sich um Schönheitsreparaturen oder 
    Reparaturen handelt oder 
2. die Bausumme den Betrag von 
   100 000 Euro nicht übersteigt und denk- 
   malpflegerische Belange nicht berührt 
   werden oder  
3. es sich um ein Gebäude handelt, dessen 
    Baupflege durch Gebühren oder privat- 
    rechtliche Entgelte zu finanzieren ist und 
    es sich nicht um ein Baudenkmal handelt. 

 (1) § 9 RechtsVOBau gilt auch für Baumaß-
nahmen an und in Baudenkmalen. 

(2) Schönheitsreparaturen sind Maßnahmen 
der Bauunterhaltung im Inneren ande-
rer als gottesdienstlicher Gebäude, bei 
denen ohne Veränderung von Bauteilen 
oder Baumaterialien Veränderungen an 
der Ausstattung, insbesondere am 
Wand- oder am Deckenanstrich oder 
den Fußbodenbelägen vorgenommen 
werden. Die landeskirchlichen Bestim-
mungen des Haushaltsrechts, insbeson-
dere die Bestimmungen über Ausschrei-
bungen, sind auch bei Schönheitsrepa-
raturen zu beachten. 

(3) Reparaturen sind Maßnahmen der Bau-
unterhaltung, deren Leistungen nach 
dem Haushaltsrecht keiner Ausschrei-
bung bedürfen und bei denen ohne Ver-
änderung von Baumaterialien oder des 
äußeren Erscheinungsbildes eines Ge-
bäudes Ausbesserungen vorgenommen 
oder funktionsunfähige Bauteile durch 
neue ersetzt werden (z.B. Austausch ei-
nes defekten Wasserhahns oder einer 
defekten Dachrinne). 

(4) Eine Baumaßnahme berührt denkmal-
pflegerische Belange, wenn 
1. in oder an Baudenkmalen Bauteile, 
    Baumaterialien oder das Aussehen 
     verändert werden, 
2. in einem als Baudenkmal anzusehen- 
    den gottesdienstlichen Gebäude oder 
    Raum  Ausstattungsgegenstände 
nicht nur vorübergehend entfernt, neue 
    aufgestellt oder der   Standort vor-
handener Ausstattungsgegenstände 
verändert wird, 
3. Teile eines denkmalpflegerischen 
     Ensembles in ihrem äußeren Er-
scheinungsbild verändert werden oder 
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innerhalb eines denkmalpflegerischen 
     Ensembles ein neues  Gebäude er-
richtet wird, 
4. in oder an kirchlichen Gebäuden oder 
    auf kirchlichen Grundstücken          
archäologische Untersuchungen durch-
geführt werden, 
5. die Außenanlagen in der Umgebung 
    eines Baudenkmals umgestaltet 
     werden, 
6. es sich um die Restaurierung von 
    Ausstattungsgegenständen handelt. 
 

  (5) Ob eine Baumaßnahme denkmalpflege-
rische Belange berührt, entscheidet das 
Landeskirchenamt. 

(6) Bausumme ist der Gesamtbetrag aller 
Baukosten, wie er sich aus der Kosten-
berechnung (Finanzierungsplan Nr. 2) 
nach § 20 Abs. 2 RechtsVOBau ergibt. 
Wird eine Baumaßnahme in mehrere 
Bauabschnitte aufgeteilt, so ist für die 
Bestimmung der Bausumme der Ge-
samtbetrag der Baukosten aus allen 
Bauabschnitten maßgebend. 

(7) Bei den in § 9 Nr. 3 RechtsVOBau ge-
nannten Gebäuden, die durch Gebühren 
oder privatrechtliche Entgelte zu finan-
zieren sind, handelt es sich insbesonde-
re um Friedhofskapellen und Tagesein-
richtungen für Kinder. 

 
§ 10 

Übertragung der Genehmigungsbe-
fugnis 

 10 
(zu § 10 RechtsVOBau) 

(1) Bei allen anderen Baumaßnahmen wird 
die Zuständigkeit für die Erteilung der 
kirchenaufsichtlichen Genehmigung ab-
weichend von § 66 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 12 
bis 15 und Absatz 2 Satz 2 KGO auf die 
Kirchenkreisvorstände übertragen. 

(2) Die Genehmigung bleibt dem Landes-
kirchenamt vorbehalten, wenn 
1. eine Baumaßnahme an einem gottes-
dienstlichen Gebäude durch eine landes-
kirchliche Einzelzuweisung nach § 18 
   zumindest mitfinanziert wird, 
2. das zuständige Amt für Bau- und 
Kunstpflege gegen die Durchführung der 
Baumaßnahme denkmalpflegerische Be-
denken erhebt, 
3. eine Baumaßnahme die Beseitigung 
    eines  Kulturdenkmals bewirken kann. 

Dasselbe gilt, wenn ein unmittelbar mit der 
Baumaßnahme zusammenhängender Vor-
gang nach anderen Rechtsvorschriften einer 
kirchenaufsichtlichen Genehmigung durch 
das Landeskirchenamt bedarf. 

 (1) Baumaßnahmen, die die Beseitigung ei-
nes Kulturdenkmals bewirken können, 
werden nicht genehmigt, wenn die zu-
ständigen Denkmalschutzbehörden des 
Landes Niedersachsen im Rahmen der 
Herstellung des Benehmens nach Artikel 
20 des Vertrages der evangelischen 
Landeskirchen in Niedersachsen mit 
dem Lande Niedersachsen  begründete 
Einwendungen erheben. Das gilt nicht, 
wenn der für die Erhaltung des Kultur-
denkmals erforderliche Aufwand, auch 
nach Einbeziehung staatlicher Förde-
rungsmittel, unzumutbar ist. Für Kul-
turdenkmale im Zuständigkeitsbereich 
anderer Bundesländer sind die Bestim-
mungen der jeweils maßgebenden 
Staatskirchenverträge zu beachten. 

(2) Nach § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 12 KGO 
bedürfen auch der Erwerb, die Veräuße-
rung und die Vernichtung von Gegen-
ständen, die geschichtlichen, Kunst- 
oder Denkmalswert besitzen, der kir-
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chenauf-sichtlichen Genehmigung durch 
das Landeskirchenamt. Die Kirchen-
gemeinden sind verpflichtet, in diesen 
Fällen das zuständige Amt für Bau- und 
Kunstpflege frühzeitig zu beteiligen. 

(3) Zu den Kulturdenkmalen gehören Bau-
denkmale und Gegenstände, die ge-
schichtlichen, Kunst- oder Denkmals-
wert besitzen. 

§ 11 
Genehmigungsfiktion 

 § 11 

(zu § 11 RechtsVOBau) 
Die kirchenaufsichtliche Genehmigung nach 
§ 10 Abs. 1 gilt als erteilt, wenn das zustän-
dige Amt für Bau- und Kunstpflege bestätigt, 
dass gegen die Durchführung der Baumaß-
nahme keine baufachlichen oder denkmal-
pflegerischen Bedenken bestehen, und die 
Finanzierung der Baumaßnahme durch eine 
Ergänzungszuweisung des Kirchenkreises 
oder auf andere Weise gesichert ist. 

 Macht das zuständige Amt für Bau- und 
Kunstpflege gegen die Baumaßnahme bau-
fachliche Bedenken geltend, so ist eine Ent-
scheidung des Kirchenkreisvorstandes über 
die Erteilung der kirchenaufsichtlichen Ge-
nehmigung erforderlich. Bei denkmalpflege-
rischen Bedenken obliegt die Entscheidung 
über die Genehmigung nach § 10 Abs. 2 Nr. 
2 der RechtsVOBau dem Landeskirchenamt. 

§ 12 
Genehmigungsfreiheit von Raum-

programmen 

  

Bei Baumaßnahmen nach § 66 Abs. 1 Satz 1 
Nrn. 13 und 14 KGO bedürfen die Baupla-
nung und das Raumprogramm abweichend 
von § 66 Abs. 3 KGO keiner kirchenaufsicht-
lichen Genehmigung. 

  
 

§ 13 
Baubeauftragte 

 § 12 

(zu § 13 RechtsVOBau) 
(1) Die Kirchengemeinden sollen Baube-

auftragte bestellen. Baubeauftragte kön-
nen auch für mehrere Kirchen-
gemeinden gemeinsam bestellt werden. 

(2) Die Baubeauftragten unterstützen die 
Kirchengemeinden bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben im Bereich der Baupflege. 

 (1) Baubeauftragte sind Beauftragte 
des Kirchenvorstandes im Sinne von § 
50 Abs. 1 KGO. Sie sind verpflichtet, ih-
re Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen 
und sich laufend fortzubilden. 

(2) Baubeauftragte sind in der Regel 
ehrenamtlich tätig.  

(3) Als Baubeauftragte kommen neben den 
unter § 5 Abs. 5 genannten fachkundi-
gen Personen insbesondere Handwerker 
und Handwerkerinnen des Maurer-, des 
Beton- und Stahlbetonbauer- oder des 
Zimmererhandwerks in Betracht. 

  (4) Baubeauftragte können insbesondere 
mit folgenden Aufgaben betraut wer-
den: 
1. Mitwirkung bei den jährlichen Baube- 
    gehungen nach § 5 Abs. 1 Rechts-
VOBau, 
2. Koordination der Bauunterhaltung an 
    den kirchlichen Gebäuden, 
3. Kontrolle der betriebstechnischen 
    Anlagen, 
4. Vergabe von Baumaßnahmen, die 
    weder durch das zuständige Amt für 
    Bau- und Kunstpflege noch durch 
    einen Technischen Mitarbeiter oder 
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eine Technische Mitarbeiterin des Kir-
chenkreises, einen Architekten oder ei-
ne Architektin betreut werden. 
 

§ 14 
Technische Mitarbeiter und Techni-
sche Mitarbeiterinnen der Kirchen-

kreise 

 § 13 
(zu § 14 RechtsVOBau) 

Für die Wahrnehmung von Beratungs- und 
Betreuungsaufgaben, die nicht in den Zu-
ständigkeitsbereich der Ämter für Bau- und 
Kunstpflege fallen, können die Kirchenkreise 
eigene Technische Mitarbeiter und Techni-
sche Mitarbeiterinnen anstellen. Die Techni-
schen Mitarbeiter und Technischen Mitarbei-
terinnen können dem zuständigen Amt für 
Bau- und Kunstpflege zugeordnet werden. 

 (1) Wird ein Technischer Mitarbeiter oder 
eine Technische Mitarbeiterin für meh-
rere Kirchenkreise tätig, so regeln diese 
untereinander die Anstellungsträger-
schaft und die Finanzierung der Stelle. 

(2) Werden Technische Mitarbeiter oder 
Technische Mitarbeiterinnen der Kir-
chenkreise dem zuständigen Amt für 
Bau- und Kunstpflege zugeordnet, so 
unterstehen sie der Fachaufsicht des 
Amtsleiters oder der Amtsleiterin und 
des zuständigen Abteilungsleiters oder 
der zuständigen Abteilungsleiterin. Die 
genannten Personen können sich jeder-
zeit über alle von dem Technischen Mit-
arbeiter oder der Technischen Mitarbei-
terin erledigten Arbeitsvorgänge unter-
richten und Weisungen erteilen. Die 
Einzelheiten der Zuordnung sind in ei-
ner Vereinbarung zwischen der Landes-
kirche und dem Anstellungsträger zu 
regeln. 

(3) Vor der Anstellung eines Technischen 
Mitarbeiters oder einer Technischen 
Mitarbeiterin, der oder die dem Amt für 
Bau- und Kunstpflege zugeordnet wer-
den soll, hat der Anstellungsträger eine 
Stellungnahme des Amtes für Bau- und 
Kunstpflege einzuholen. 

 
§ 15 

Beauftragung von Architekten und 
Architektinnen 

 § 14 

(zu § 15 RechtsVOBau) 

(1) Die Auswahl von Architekten und Archi-
tektinnen obliegt den Kirchengemeinden 
als Bauherrinnen. 

(2) Vor Abschluss des Architektenvertrages 
haben die Kirchengemeinden eine Stel-
lungnahme des zuständigen Amtes für 
Bau- und Kunstpflege zur aufgabenspezi-
fischen und denkmalpflegerischen Fach-
kunde des Architekten oder der Architek-
tin einzuholen. 

(3) Bei der Abnahme der Architektenleistung 
sind die Kirchengemeinden verpflichtet, 
das zuständige Amt für Bau- und Kunst-
pflege zu beteiligen. 

(4) Die Honorarrechnungen sind dem Amt 
für Bau- und Kunstpflege zur fachtechni-

 (1) Architektenverträge können auch durch 
mündliche Abreden und schlüssiges 
Handeln, z.B. durch das stillschweigen-
de Einverständnis mit der Erbringung 
von Planungsleistungen, zustande 
kommen. Zur Vermeidung solcher mög-
licherweise gar nicht gewollter Architek-
tenverträge dürfen Architekten und Ar-
chitektinnen bei einer Baumaßnahme 
erst eingeschaltet werden, wenn ein 
schriftlicher Architektenvertrag abge-
schlossen oder auf Grund eines beste-
henden Rahmenvertrages ein schriftli-
cher Auftrag erteilt wurde. 

(2) Architektenverträge sind zunächst nur 
über die Vorplanung abzuschließen. Bei 
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schen Prüfung vorzulegen. Übertragung weiterer Architektenleis-
tungen muss der Vertrag ergänzt wer-
den; diese Ergänzung bedarf wiederum 
der kirchenaufsichtlichen Genehmigung, 
soweit nicht die Genehmigungsfiktion 
nach § 16 Abs. 1 RechtsVOBau eintritt. 

(3) Bei der  Auswahl von Architekten und 
Architektinnen können sich die Kirchen-
gemeinden durch das zuständige Amt 
für Bau- und Kunstpflege beraten las-
sen. 

(4) Für seine Stellungnahme kann das zu-
ständige Amt für Bau- und Kunstpflege 
von einem Architekten oder einer Archi-
tektin die Vorlage von Referenzen ver-
langen. 

(5) Die Abnahme der einzelnen Gewerke 
einer Baumaßnahme gehört zu den 
Aufgaben des Architekten oder der Ar-
chitektin. 
 

§ 16 
Genehmigung des Architekten-

vertrages 

 § 15 
(zu § 16 RechtsVOBau) 

(1) Die nach § 66 Abs. 3 KGO erforderliche 
Genehmigung eines Architektenvertrages 
gilt als erteilt, wenn 
1.  dem Architektenvertrag das landes- 
     kirchliche Muster ohne Verände- 
      rungen zugrunde  gelegt wird, 
2. das vereinbarte Honorar den Mindest- 
     satz der Honorarzone III nach der 
     Honorarordnung für Architekten und 
     Ingenieure nicht überschreitet und 
3. das zuständige Amt für Bau- und 
Kunstpflege zu der Auswahl des Archi-
tekten oder der Architektin gemäß § 15 
Abs. 2 eine positive Stellungnahme ab-
gegeben hat. 

(2) Liegt keine Genehmigungsfiktion nach 
Absatz 1 vor, so entscheidet der Kir-
chenkreisvorstand über die Genehmi-
gung des Architektenvertrages. Die Ge-
nehmigung bleibt dem Landeskirchenamt 
vorbehalten, soweit die Baumaßnahme 
ein Gottesdienstliches Gebäude oder ein 
Baudenkmal betrifft. 

(3) Eine positive Stellungnahme nach Absatz 
1 Nr. 3 gilt als abgegeben, wenn sich das 
zuständige Amt für Bau- und Kunstpflege 
nicht innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang des Antrags auf Abgabe der 
Stellungnahme zu der Auswahl des Ar-
chitekten oder der Architektin geäußert 
hat. 
 

  
Den schriftlichen Architektenverträgen ist 
grundsätzlich das von der Landeskirche er-
stellte Vertragsmuster zugrunde zu legen. 
Das Honorar darf höchstens nach Honorar-
zone III Mindestsatz gewährt werden. Aus-
nahmen von diesen Grundsätzen bedürfen 
der Zustimmung des Landeskirchenamtes. 
 
 

§ 17  § 16 
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Sonderingenieure und Sonderinge-
nieurinnen 

(zu §17 RechtsVOBau) 

Die §§ 15 Abs. 1 bis 3 und 16 gelten für 
Sonderingenieure und Sonderingenieurinnen 
und die mit ihnen abgeschlossenen Verträge 
entsprechend. 

 Sonderingenieure und Sonderinge-
nieurinnen dürfen nur eingeschaltet wer-
den, soweit dies zur Betreuung einer Bau-
maßnahme zwingend erforderlich ist. 
 

§ 18 
Landeskirchliche Einzelzuweisungen 

 § 17 

(zu § 18 RechtsVOBau) 
Für Instandsetzungen an und in gottes-
dienstlichen Gebäuden sowie für Neubauten 
und Erweiterungen können die Kirchenge-
meinden nach Maßgabe des landeskirchli-
chen Haushaltes projektbezogene Einzelzu-
weisungen erhalten. 

 (1) Zuweisungen für Instandsetzungen 
können nur gewährt werden, wenn die 
Bausumme einer Baumaßnahme 50 000 
Euro übersteigt. 

(2) Die Kirchenkreise sind verpflichtet, sich 
innerhalb eines Haushaltsjahres an der 
Finanzierung mindestens einer Instand-
setzung in ihrem Zuständigkeitsbereich 
mit mindestens 50 000 Euro zu beteili-
gen. Wird eine Instandsetzung ab-
schnittsweise durchgeführt, so gilt jeder 
Bauabschnitt in diesem Sinne als selb-
ständige Baumaßnahme. Auf die Betei-
ligung nach Satz 1 können Zuschüsse, 
Zuwendungen und Spenden Dritter 
ganz oder teilweise angerechnet wer-
den. 

(3) Bei der Bewilligung von Einzelzu-
weisungen werden Baumaßnahmen zur 
Erhaltung oder Wiederherstellung ge-
fährdeter Bausubstanzen vorrangig be-
rücksichtigt. 

(4) Die Kirchenkreise sollen Instand-
setzungen, die für die Mitfinanzierung 
durch eine landeskirchliche Einzelzu-
weisung in Betracht kommen, rechtzei-
tig vor Beginn eines Haushaltszeit-
raumes dem Landeskirchenamt melden. 
Die Baukosten sind dabei jeweils mit 
Hilfe von Kostenschätzungen zu bezif-
fern. 

(5) Für Neubauten, Erweiterungen und Er-
satzneubauten kann das Landeskir-
chenamt im Rahmen des landeskirchli-
chen Haushaltes eine Einzelzuweisung 
von maximal 35 % der Bausumme be-
willigen. 

(6) Die Bewilligung einer Einzelzuweisung 
kann unter Auflagen und Bedingungen 
erteilt werden. 

§ 19 
Finanzielle Eigenverantwortung der 

Kirchengemeinden 

  

(1) Die Kirchengemeinden sind verpflichtet, 
rechtzeitig für die ausreichende Finanzie-
rung einer Baumaßnahme zu sorgen. Sie 
haben darüber zu wachen, dass bei ihrer 
Durchführung möglichst sparsam verfah-
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ren wird. 
(2) Zuweisungen des Kirchenkreises oder 

der Landeskirche können in der Regel 
nur dann bewilligt werden, wenn die an-
tragstellende Kirchengemeinde ange-
messene Eigenmittel  für die Finanzie-
rung der Baumaßnahme einsetzt und ih-
re Möglichkeiten für sachbezogene Ei-
geninitiativen ausgeschöpft hat. 
 
 

§ 20 
Finanzierungspläne 

 § 18 
(zu § 20 RechtsVOBau) 

(1) Die Finanzierung von Baumaßnahmen 
mit zu erwartenden Baukosten von mehr 
als 30 000 Euro ist durch in Einnahme 
und Ausgabe ausgeglichene Finanzie-
rungspläne nachzuweisen. Die Finanzie-
rungspläne müssen Erläuterungen zu den 
einzelnen Kostengruppen enthalten.  
 

 (1) Vor Beginn einer geplanten Baumaß- 
      nahme sind die zu erwartenden Kos- 
      ten in einer Kostenschätzung (Finan- 
      zierungsplan Nr. 1) nachzuweisen. Auf 
      der Grundlage der Kostenschätzung  
      ist rechtzeitig die Finanzierung sicher- 
      zustellen. Bei Bedarf sind Anträge auf 
      Mitfinanzierung (Zuweisungen Landes- 
      kirche, Kirchenkreis oder Zuschüsse 
      Dritter) zu stellen. 
(2) Soweit die Durchführung der Baumaß- 
     nahme beschlossen wird, sind der Zeit- 
     punkt der Bauausführung und die Kos- 
     ten in der Kostenberechnung (Finan- 
     zierungsplan Nr. 2) zu konkretisieren 
     und zusammen mit der voraussichtli- 
     chen Finanzierung nachzuweisen. Mit 
     dem Finanzierungsplan Nr. 2 sind, 
     soweit erforderlich, die Bewilligung der 
     zur Mitfinanzierung benötigten Mittel 
     und die kirchenaufsichtliche Genehmi- 
     gung zu beantragen. 
(3) Die Titelblätter der Finanzierungspläne 
     müssen neben der Erklärung des Kir- 
     chenvorstandes auch die baufachliche 
     und denkmalpflegerische Bestätigung 
     des zuständigen Amtes für Bau- und 
     Kunstpflege und Vermerke zu Genehmi- 
     gung, Genehmigungsfreiheit oder Ge- 
     nehmigungsfiktion enthalten. 

§ 21 
Kostenüberschreitung bei der Aus-

schreibung 

 § 19 

(zu § 21 RechtsVOBau) 

(1) Ergibt die Ausschreibung der Baumaß-
nahme gegenüber der qualifizierten Kos-
tenberechnung eine Kostenüber-
schreitung, so darf die Baumaßnahme 
nicht fortgesetzt werden, bis die Nachfi-
nanzierung gesichert ist. 

(2) Soweit die Nachfinanzierung gesichert 
ist, gilt eine Kostenüberschreitung als 
genehmigt. 

(3) Ergibt die Ausschreibung gegenüber der 
Kostenberechnung eine Kostenunter-
schreitung, so dürfen zusätzliche Arbei-

 (1) Als Beginn einer Baumaßnahme im Sin-
ne von § 21 Abs. 1 RechtsVOBau ist die 
Versendung der Ausschreibungsunterla-
gen anzusehen. In den Fällen, in denen 
keine Ausschreibung erforderlich ist, gilt 
die Auftragsvergabe als Maßnahmebe-
ginn.  

(2) Im Falle einer Kostenüber- oder -
unterschreitung  gegenüber der Kosten-
berechnung (Finanzierungsplan Nr. 2) 
ist das Ausschreibungsergebnis durch 
einen Finanzierungsplan Nr. 3 zu doku-
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ten nur mit Genehmigung der zuständi-
gen Genehmigungsbehörde durchgeführt 
werden. 

mentieren und vom Kirchenvorstand zu 
beschließen. Eine erneute baufachliche 
und denkmalpflegerische Stellungnah-
me des zuständigen Amtes für Bau- und 
Kunstpflege muss nur in den Fällen des 
§ 21 Abs. 3 RechtsVOBau eingeholt 
werden. Eine Vorlage des Finanzie-
rungsplans Nr. 3 bei der zuständigen 
Genehmigungsbehörde ist außer in den 
Fällen des § 21 Abs. 3 RechtsVOBau nur 
erforderlich, wenn zur Nachfinanzierung 
eine zusätzliche Ergänzungs- oder Ein-
zelzuweisung beantragt wird. 
 

§ 22 
Kostenkontrolle 

 § 20 
(zu § 22 RechtsVOBau) 

(1) Während der Durchführung der Baumaß-
nahme sind die Kirchengemeinde und die 
mit der Betreuung der Baumaßnahme 
Beauftragten zur fortlaufenden Kosten-
kontrolle verpflichtet. 

(2) Im Falle etwaiger Mehrkosten hat die 
Kirchengemeinde eine erforderliche 
Nachfinanzierung rechtzeitig sicherzu-
stellen oder sachgemäße Einschrän-
kungen der Baumaßnahme zu veranlas-
sen. 

(3) Mehrkosten und zusätzlich erforderliche 
Arbeiten gelten als genehmigt, wenn ihre 
Nachfinanzierung gesichert ist und das 
zuständige Amt für Bau- und Kunstpflege 
bestätigt, dass gegen die zusätzlich er-
forderlichen Arbeiten keine baufach-
lichen oder denkmalpflegerischen Beden-
ken bestehen. Dasselbe gilt bei einer 
Einschränkung der Baumaßnahme, wenn 
eine baufachliche und denkmal-
pflegerische Bestätigung des zuständigen 
Amtes für Bau- und Kunstpflege vorliegt. 
Für die Bestätigungen gilt § 8 Abs. 2 ent-
sprechend. 

(4) Im Falle etwaiger Minderkosten ist § 21 
Abs. 3 entsprechend anzuwenden. 

(5) Wird eine Baumaßnahme während ihrer 
Durchführung erweitert, so gelten inso-
weit die allgemeinen Regelungen der §§ 
10 und 11 entsprechend.              
 
 

 (1) Nach § 8 RechtsVOBau dürfen Baumaß-
nahmen u.a. nur dann fortgesetzt wer-
den, wenn ihre Finanzierung gesichert 
ist. 

(2) Macht das zuständige Amt für Bau- und 
Kunstpflege in den Fällen  des § 22 Abs. 
3 und 6 RechtsVOBau baufachliche Be-
denken geltend, so entscheidet die zu-
ständige Genehmigungsbehörde über 
die Erteilung der Genehmigung. Bei 
denkmalpflegerischen Bedenken bleibt 
die Entscheidung nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 
RechtsVOBau dem Landeskirchenamt 
vorbehalten. 

(3) Bei einer Erweiterung der Baumaßnah-
me oder im Falle von Mehr- oder Min-
derkosten im Rahmen der Baudurchfüh-
rung ist zur Kostenkontrolle ein neuer 
Finanzierungsplan Nr. 4 (und bei Bedarf 
weitere Finanzierungspläne Nr. 4a, 4b 
usw.) zu erstellen und vom Kirchenvor-
stand zu beschließen. Einer Vorlage des 
Finanzierungsplans bei der zuständigen 
Genehmigungsbehörde bedarf es nur, 
wenn in den Fällen des § 22 Abs. 3, 5 
und 6 RechtsVOBau eine Entscheidung 
über die Erteilung der Genehmigung er-
forderlich ist oder wenn zur Nachfinan-
zierung eine zusätzliche Ergänzungs- 
oder Einzelzuweisung beantragt wird. 
 

§ 23 
Abschließender Finanzierungsplan 

 § 21 
(zu § 23 RechtsVOBau) 

Nach Abschluss der Baumaßnahme sind die 
festgestellten Kosten und ihre Finanzierung 
durch einen Abschließenden Finanzierungs-
plan nachzuweisen. 

 (1) Der Abschließende Finanzierungsplan ist 
vom Kirchenvorstand zu beschließen 
und zusammen mit den vorange-
gangenen Finanzierungsplänen, einer 
Bestätigung über die Durchführung der 
Baumaßnahme und der baufachlichen 
und denkmalpflegerischen Bestätigung 
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des zuständigen Amtes für Bau- und 
Kunstpflege der zuständigen Genehmi-
gungsbehörde vorzulegen. 

(2) Nicht benötigte Ergänzungs- oder Ein-
zelzuweisungen verfallen. Soweit sie 
bereits ausgezahlt wurden, können sie 
nach dem Zuweisungsrecht zurück-
gefordert werden. 
 

 § 24 
Durchführungsbestimmungen 

 § 22 

(zu § 24 RechtsVOBau) 
Das Landeskirchenamt erlässt die zur Durch-
führung dieser Rechtsverordnung erforderli-
chen Richtlinien und Bestimmungen.                 
 

 Maßgebend für die Durchführung von Bau-
maßnahmen sind außerdem die Vergabe-
richtlinien und die Pfarrhausbauvorschriften 
in der jeweils geltenden Fassung. Die zu 
diesen Durchführungsbestimmungen her-
ausgegebenen Muster und Vordrucke (u.a. 
Finanzierungspläne, Architektenvertrags-
muster, Formblattsammlung, Baubege-
hungsberichte) sind zu verwenden. Die je-
weils geltende Fassung steht in ständig ak-
tualisierter Form im landeskirchlichen Intra-
net zur Verfügung. 
 

§ 24 a 
Erprobungsregelungen 

  

Zur Erprobung der Anpassung der Strukturen 
und Abläufe der Baufachverwaltung in der 
Landeskirche an den gegenwärtigen und zu-
künftigen Bedarf an Beratung, Betreuung 
von Baumaßnahmen an kirchlichen Gebäu-
den sowie zum Aufbau baufachlicher Kompe-
tenzen in den Kirchenkreisen, können Zu-
ständigkeiten und Abläufe in den Zuständig-
keitsbereichen der Kirchenämter Celle und 
Osnabrück durch das Landeskirchenamt in 
Abweichung von dieser Rechtsverordnung 
geregelt werden. 
 

  

§ 25 
Schlussvorschriften 

 § 23 

Die geänderte Rechtsverordnung tritt am 1. 
Januar 2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt fol-
gende Bestimmung außer Kraft:    
Rundverfügung K 11/1997 vom 18. Dezem-
ber 1997: Grundsätze für die Größe, Gestal-
tung und Ausstattung von Gemeindehäusern 
und –räumen. 
§ 24 a tritt mit Ablauf des 30. September 
2018 außer Kraft. 
 

 Die geänderten Durchführungsbestimmun-
gen treten am 1. Januar 20017 in Kraft.  

 

 

 

 


